
Protokollauszug
aus der

Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen 
vom 09.04.2018

Top 5 Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der 
Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet Nord-
west
hier: Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

   
Sachverhalt: 
Die Stadt Grevesmühlen hat das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und 
nach § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 29 durch-
geführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am Auf-
stellungsverfahren beteiligt. Die Öffentlichkeit hatte ebenfalls Gelegenheit Anregun-
gen und Stellungnahmen abzugeben. Während der öffentlichen Auslegung vom 
18.10.2016 bis zum 18.11.2016 wurden von  Anliegern der Straße „Am Bleicher 
Berg“ Anregungen aufgenommen.
Die Erkenntnisse aus dem Beteiligungsverfahren zum Entwurf fließen in die Erarbei-
tung der erneuten Entwurfsunterlagen ein.

Die Darstellungen aus dem Gutachten Nr. 08-05-2 vom 09.06.2008 zum Ursprungs-
plan des B-Planes Nr. 29 und aus dem Gutachten mit der Lärmimmissionsuntersu-
chung des Agrarstandortes auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstandes Gut-
achten Nr. 16-02-5 vom 29.02.2016 sowie aus der Ergänzung vom 21.02.2017 zum 
schalltechnischen Gutachten Nr. 16-02-5 vom 29.02.2016 sind in Bezug auf die Vor-
belastung durch die Kläranlage und Übertragungen von Geräuschkontingenten inner-
halb der 1. Änderung Bebauungsplanes Nr. 29 entsprechend überarbeitet und er-
gänzt worden. 

Der Geltungsbereich wurde in Abstimmung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg
erweitert und umfasst somit jetzt alle Bauflächen innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 
29.

Herr Janke informiert die anwesenden Mitglieder über die Kerninhalte der 
Satzung – den Schallschutz und die Höhenbegrenzung. Hierzu erläutert er, 
dass auf den Teilflächen des Gewerbe- und Industriegebietes nur Betriebe 
zulässig sind, deren Lärmimmissionen die festgelegten Immissionswirksamen 
flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) nicht überschreiten. Dies dient 
dem Schutz der Anwohner. Die Satzung zur 1. Änderung des B-Plan Nr. 29 
der Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet sieht die Er-
höhung des nächtlichen IFSP von 57 dB (A)/qm auf 61 dB (A)/qm für die 
Teilfläche GI 4.1 vor.
Zur Höhenbegrenzung teilt Herr Janke mit, dass Silos maximal 40 m hoch 
sein dürfen, Gebäude maximal 15 m. 
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Herr Uhle betont noch einmal, wie wichtig der Schutz der Einwohner vor 
Lärm ist.
  

Beschluss:   
1.   Die während der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 29 hat die Stadt Grevesmühlen unter Beachtung des Abwägungsgebotes ge-
prüft. 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden Anre-
gungen vorgebracht. 
Für die Abwägung  ergeben sich:

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen/Anregungen.

Der Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage macht sich 
die Stadt zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
Im Ergebnis der Abwägung ergeben sich Änderungen, die einen erneuten Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss erforderlich machen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kennt-
nis zu setzen. 

2.   Der erneute Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 der  Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewerbegebiet Greves-
mühlen Nordwest und der erneute Entwurf der Begründung werden in der vorliegen-
den Fassung gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 

3.  Der erneute Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 29 einschließlich des erneu-
ten Entwurfs der Begründung sind mit den wesentlichen umweltrelevanten Stellung-
nahmen für die Dauer eines Monats nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen. Die Planunterlagen sind zusätzlich für den Auslegungszeitraum 
auch auf der Internetseite der Stadt Grevesmühlen zu veröffentlichen.

4.   In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Stadt Grevesmühlen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
29 nicht von Bedeutung ist.
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein 
Antrag nach  § 47 der  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, wenn mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können

Der Umweltausschuss stimmt der vorliegenden Satzung über die 1. Ände-
rung des B-Plan Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen für das Industrie- und Gewer-
begebiet Nordwest mit folgendem Abstimmungsergebnis zu:  

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 5

2 von 3 in Zusammenstellung



Nein- Stim-
men:

0

Enthaltungen: 1

3 von 3 in Zusammenstellung


	Niederschriftsauszug

